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Regeste

Die Teerung einer bestehenden Strasse, die der Erschliessung von Liegenschaften dient,
welche zu nichtlandwirtschaftlichen Wohnzwecken genutzt werden, ist ausserhalb
Baugebiet weder als Ausnahme (RPG 24 Abs. 1) noch im Sinne der Besitzstandsgarantie
(RPG 24 Abs. 2) zulässig.
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Die Teerung einer bestehenden Strasse, die der Erschliessung von Liegenschaften dient,
welche zu nichtlandwirtschaftlichen Wohnzwecken genutzt werden, ist ausserhalb
Baugebiet weder als Ausnahme (RPG 24 Abs. 1) noch im Sinne der Besitzstandsgarantie
(RPG 24 Abs. 2) zulässig.
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